
Läuft mit uns.

ZEV
Preisblatt, gültig ab 1. April 2025

Energie und Versorgung



Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV)
Ein ZEV ist ein Zusammenschluss von mehreren Parteien (Eigentümern, Stockwerk-

eigentümern und/oder Mietern) in einem oder mehreren Gebäuden, die gemeinsam 

selbst produzierten Strom verbrauchen. Der ZEV bildet einen einzigen Anschluss 

gegenüber dem öffentlichen Netz, aus dem er zusätzlichen Strom bezieht oder in das 

er überschüssigen Strom einspeist. Es besteht somit ein einziger Messpunkt (phy-

sisch oder virtuell), über den die EW Höfe AG den Strombezug gegenüber dem ZEV 

in Rechnung stellt bzw. den Überschuss aus der Eigenproduktion vergütet. Dadurch 

übernehmen Areal- oder Gebäudeeigentümerinnen/-eigentümer die Stromversor-

gung ihrer Mieterschaft bzw. Endverbraucherinnen und -verbraucher. Die Eigen-

tümerschaft, Gebäudeverwaltung oder ein beauftragter Dienstleister ist für das 

Management und die Abrechnung innerhalb des ZEV verantwortlich.

Wichtig
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen zum ZEV sind jederzeit einzuhalten. Insbe-

sondere die Umsetzung des Messkonzepts sowie die korrekte Abrechnung gegen-

über den ZEV-Mitgliedern sind durch die ZEV-Betreibenden sicherzustellen.

Erweiterter ZEV (vZEV)
Ursprünglich beschränkte sich die Ausdehnung eines ZEV auf einen einzigen Gebäu-

deanschluss. Mit Inkrafttreten der neuen Energieverordnung per 1. Januar 2025 kann 

die Anschlussleitung sowie die lokale elektrische Infrastruktur beim Netzverknüp-

fungspunkt für den Austausch des selbst produzierten Stroms mitbenutzt werden. 

Stromprodukt
Bezug: Preise gemäss gültigem Stromprodukt des entsprechenden Energieversor-

gungsunternehmens.

Rücklieferung: Preise gemäss gültiger Rückspeisevergütung des entsprechenden 

Energieversorgungsunternehmens.

Tarife für den Zusammenschluss  
zum Eigenverbrauch (ZEV)



Tarife für den Zusammenschluss  
zum Eigenverbrauch (ZEV)

Kosten ZEV                                                                                                                           CHF 
exkl. MWST

Einmalige Einrichtungskosten bestehend aus: Eröffnung ZEV, Ein-
richtung eines physischen oder virtuellen Messpunkts, automati-
scher SDAT-Versand der Lastgangdaten 

300.00

Integration eines zusätzlichen Messpunkts (virtuell oder physisch) 100.00

Mutation pro Anpassung 100.00

Ergänzende Bestimmungen: Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der  
EW Höfe AG. Preisanpassungen haben keine Kündigung des Bezugsverhältnisses zur Folge.

Wiederkehrende Kosten CHF/pro Monat 
exkl. MWST

Messtarif pro Messstelle (Smart Meter)* 9.00

Messtarif pro virtuellem Messpunkt* 4.50

 ZEV - Zusammenschluss zum Eigenverbrauch

Smart Meter Verteilnetzbetreiber Virtueller Messpunkt

Netzverknüpfungspunkt
z.B. Verteilkabine

Smart Meter Verteilnetzbetreiber
oder Stromzähler Drittanbieter

ZEV

Erweiterter ZEV (vZEV)

*Indikative Preisangabe, Messtarife werden gemäss gesetzlicher Vorgabe erst ab dem 01.01.2026 in Rechnung 
gestellt.



EW Höfe AG
Schwerzistrasse 37, 8807 Freienbach
+41 55 415 31 11, info@ewh.ch, www.ewh.ch
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Gerne beraten wir Sie  
persönlich rund um das Thema ZEV.

Wir sind

für Sie da:

055 415 31 11


